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Beachte 

zum Bezugszeitraum vgl. § 323 Abs. 60 

Text 

§ 40b. (1) Eine Körperschaft verliert ihre wegen Betätigung für gemeinnützige Zwecke zustehenden 
Begünstigungen auf abgabenrechtlichem Gebiet nicht dadurch, dass sie für die Verwirklichung zumindest 
eines der von ihr verfolgten begünstigten Zwecke Mittel teilweise oder ausschließlich für die Vergabe 
von Stipendien oder Preisen verwendet. 

(2) Die Entscheidung über die Vergabe von Stipendien oder Preisen hat durch ein Organ der 
Körperschaft zu erfolgen, das zumindest zu einem Drittel aus Personen zusammengesetzt ist, denen eine 
Lehrbefugnis gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002 (venia docendi), 
eine vergleichbare Lehrbefugnis durch eine akkreditierte Privathochschule (§ 2 des 
Privathochschulgesetzes (PrivHG), BGBl. I Nr. 77/2020) oder eine vergleichbare ausländische 
Lehrbefugnis erteilt wurde. Dem gleichzuhalten ist die Mitgliedschaft in der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften oder einer vergleichbaren ausländischen Einrichtung. 

(3) Abweichend von Abs. 2 kann die Entscheidung über die Vergabe von Stipendien oder Preisen 
gemäß Abs. 1 an Studierende oder Wissenschaftler an Einrichtungen im Sinne des § 4a Abs. 6 Z 1 
EStG 1988 an eine solche Einrichtung übertragen werden. 

(4) Die Entscheidung über die Vergabe von Stipendien oder Preisen zur Förderung von Grund- und 
Menschenrechten oder von demokratischen Grundprinzipien kann bei Stiftungen oder Fonds, auf die das 
Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 (BStFG 2015), BGBl. I Nr. 160/2015 anwendbar ist oder die 
nach diesem Bundesgesetz entsprechenden, landesgesetzlichen Regelungen errichtet wurden, auch durch 
ein nicht entsprechend Abs. 2 zusammengesetztes Organ der Körperschaft nach im Vorhinein schriftlich 
festgelegten, objektiven und transparenten Kriterien erfolgen. Eine solche Entscheidung bedarf einer 
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schriftlichen Begründung, die den Entscheidungsprozess objektiv und transparent nachvollziehbar 
darstellt. Sowohl der Kriterienkatalog als auch die Entscheidung über die Vergabe samt Begründung sind 
im Internet zu veröffentlichen. 
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